
Aufhebung einer Richtlinie sowie 11 überholter Entscheidungen und Beschlüsse 
im Bereich der Gemeinsamen Fischereipolitik * 

P6_TA(2009)0350 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 2009 zu dem Vorschlag für eine 
Entscheidung des Rates zur Aufhebung der Richtlinie 83/515/EWG sowie 11 überholter 
Entscheidungen und Beschlüsse im Bereich der Gemeinsamen Fischereipolitik (KOM(2009)0088 – 

C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS)) 

(2010/C 212 E/35) 

(Verfahren der Konsultation) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2009)0088), 

— gestützt auf die Artikel 37 und Artikel 300 Absatz 2 und Absatz 3 Unterabsatz 1 des EG-Vertrags, 
gemäß denen es vom Rat konsultiert wurde (C6-0094/2009), 

— gestützt auf Artikel 51 und Artikel 43 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis des Berichts des Fischereiausschusses (A6-0203/2009), 

1. billigt den Vorschlag der Kommission; 

2. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament gebilligten Text 
abzuweichen; 

3. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der Kommission 
entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln. 

Aufhebung von 14 überholten Verordnungen im Bereich der Gemeinsamen Fi­
schereipolitik * 

P6_TA(2009)0351 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 2009 zu dem Vorschlag für eine 
Verordnung des Rates zur Aufhebung von 14 überholten Verordnungen im Bereich der 

Gemeinsamen Fischereipolitik (KOM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS)) 

(2010/C 212 E/36) 

(Verfahren der Konsultation) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2009)0089), 

— gestützt auf Artikel 37 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde (C6-0095/2009), 

— gestützt auf Artikel 51 und Artikel 43 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis des Berichts des Fischereiausschusses (A6-0202/2009),
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1. billigt den Vorschlag der Kommission; 

2. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament gebilligten Text 
abzuweichen; 

3. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der Kommission 
entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln. 

Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Land­
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) * 

P6_TA(2009)0352 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 2009 zu dem Vorschlag für eine 
Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der 
Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)) 

(2010/C 212 E/37) 

(Verfahren der Konsultation) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2009)0038), 

— gestützt auf die Artikel 36 und 37 des EG-Vertrags, gemäß denen es vom Rat konsultiert wurde (C6- 
0051/2009), 

— gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie der 
Stellungnahmen des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für regionale Entwicklung (A6- 
0259/2009), 

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung; 

2. erkennt an, dass hinsichtlich der Verfügbarkeit von Margen unter Rubrik 2 Ungewissheit besteht; 
unterstreicht, dass die Finanzierung des Konjunkturprogramms den künftigen Bedarf innerhalb dieser 
Ausgabenkategorie nicht gefährden sollte; weist darauf hin, dass es der Nutzung der Margen der 
Haushaltsjahre, die vor ihrem Abschluss stehen, den Vorzug gibt; 

3. verweist darauf, dass über den jährlichen Betrag im Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens gemäß 
den Vorschriften von Nummer 38 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 ( 1 ) be­
schlossen werden wird; 

4. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-Vertrags entspre­
chend zu ändern; 

5. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament gebilligten Text 
abzuweichen; 

6. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der Kommission 
entscheidend zu ändern; 

7. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission zu über­
mitteln.
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